
„Die neuen Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem Ergebnis der 

Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, festgestellt.

Die bestehenden, bereits festgestellten Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem 

Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, wiederhergestellt.“



https://www.vermessung-weiss.de/#oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.vermessung-weiss.de/#oeffentliche-bekanntmachungen




Die neuen Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in 
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Die Übernahme der Ergebnisse der Grenzbestimmung und der Abmarkung in das 

Liegenschaftskataster werden von der öffentlichen Vermessungsstelle veranlasst.



Öffentliche Vermessungstelle: Antragsnummer: Datum der Grenzniederschrift:
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